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1 Geltungsbereich 
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für die vertraglichen 
gGmbH  als Träger der Einrichtungen und den Patientinnen/Patienten (nachfolgend nur „Patientin“) und dessen 
etwaige Begleit- oder Assistenzpflegperson bei stationären Mutter/Vater
Rehabilitationsmaßnahmen. 
 
2 Vertrag 

Die Rechtsbeziehungen zwischen 
werden für die Patientin wirksam,
zumutbarer Weise Kenntnis erlan

Der Vertrag wird durch die Patient
Vertragsverpflichtungen die Patient
 
3 Entgelt 

Besteht eine Vergütungsvereinbarung des Kostenträgers der Patientin mit dem Einrichtungsträger, rechnet der 
Einrichtungsträger direkt gegenüber dem Kostenträger ab.

Soweit ein pauschalierter Tagessatz vereinbart ist, sind
Unterkunft, Verpflegung, Kinderbetreuung
Der jeweilige Tagessatz gilt gleichermaßen für Pati
Fallpauschalen vereinbart ist, treten diese an die Stelle 

 

Ist die Entgeltberechnung nicht durch vertr
Einrichtungsträger mit Vertragsabsch
erklären. 

 

4 Zahlungsbedingungen 

Die Einrichtungsträgerin  verlangt von der Patientin ei
zahlenden Entgeltes bis spätestens

Um eingehende Beträge ordnung
Rechnung erbetenen Angaben zu mach
 
4.1 Gesetzlich Krankenversicherte

Für Personen, die gesetzlich krankenversichert sind, entfällt eine Vorauszahlung, wenn die gesetz
Krankenkasse die Zahlung des Entg
entsprechende schriftliche Erklärung der Krankenkasse dem 

 
Die Abrechnung erfolgt nach Absch
Abrechnungsstellen. 
 
Eine gesetzlich geregelte Zuzahlung
und der Abreisetag werden hierbei jeweils als ganze Tage berechnet.
 
Die Zuzahlung wird durch die Patientin spätestens 10 Tage 
benannte Konto eingezahlt. Geht die Zuzahlung nicht fristgerecht bei dem Einrichtungsträge
berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und den Kurplatz anderweitig zu vergeben. Der E
verrechnet die Zuzahlung in sein
 
Die Zuzahlung entfällt, wenn die 
schriftliche Zuzahlungsbefreiung der Krank
 
4.2 Privat Versicherte und sonstige

Übernimmt ein sonstiger Kostenträ
Personen und liegt bei Vertragsschluss eine schriftliche Übernahmeerklärung  vor, kann durch gesonderte 
Vereinbarung die Vorauszahlung
 
5 Rücktritt, Kündigung, vorzeitige Abreise

5.1 Durch die Patientin 

Ein Rücktritt der Patientin ist vor Leistung

Soweit organisatorisch möglich, kann e
vereinbart vorgenommen werden. Tritt

AWO SH gGmbH

2 Führung und Organisation Vorsorgeeinrichtungen
für Mutter und Kind

 

Geschäftsbedingungen 2/ 2016-05-01 

250 Allgemeine Geschäftsbedingungen  
Kliniken der AWO SH gGmbH  

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für die vertraglichen Beziehungen zwischen der AWO SH 
gGmbH  als Träger der Einrichtungen und den Patientinnen/Patienten (nachfolgend nur „Patientin“) und dessen 

oder Assistenzpflegperson bei stationären Mutter/Vater-Kind Vorsorge

hen dem Einrichtungsträger und der Patientin sind privatre
rksam, wenn diese ausdrücklich darauf hingewiesen wurde, v

ngen konnte sowie sich mit ihrer Geltung einverstand

e Patientin auch für alle im Vertrag aufgeführten Personen gesc
tientin wie für ihre eigenen Verpflichtungen einsteht. 

Besteht eine Vergütungsvereinbarung des Kostenträgers der Patientin mit dem Einrichtungsträger, rechnet der 
Einrichtungsträger direkt gegenüber dem Kostenträger ab. 

Soweit ein pauschalierter Tagessatz vereinbart ist, sind alle für den Aufenthalt notwen
nderbetreuung sowie alle medizinischen und therapeutischen 

Der jeweilige Tagessatz gilt gleichermaßen für PatientInnen und Begleitpersonen. Soweit eine Vergütung nach 
treten diese an die Stelle des pauschalierten Tagessatzes.

t durch vertragliche Vereinbarungen mit einem Kostentr
bschluss die Entgeltberechnung (z.B. pauschalierter Tagessatz) verb

gsträgerin  verlangt von der Patientin eine Vorauszahlung in Höhe des vor
eltes bis spätestens 4 Wochen vor Beginn der Maßnahme. 

ngsgemäß und rechtzeitig buchen zu können, sind bei Übe
n zu machen. Zahlungen ohne diese Angaben gelten nicht als Erf

cherte 

die gesetzlich krankenversichert sind, entfällt eine Vorauszahlung, wenn die gesetz
es Entgeltes für eine oder mehrere Personen schriftlich erklärt hat und die 

entsprechende schriftliche Erklärung der Krankenkasse dem Einrichtungsträger vorliegt.

h Abschluss der Maßnahme mit den von den Krankenkasse

ung des Versicherten wird für jeden Tag der Maßnahm
der Abreisetag werden hierbei jeweils als ganze Tage berechnet. 

durch die Patientin spätestens 10 Tage vor Anreise auf das vom Einrichtungsträger 
benannte Konto eingezahlt. Geht die Zuzahlung nicht fristgerecht bei dem Einrichtungsträge
berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und den Kurplatz anderweitig zu vergeben. Der E

ner Rechnungslegung nach Ende der Maßnahme mit der Kran

die Patientin von der Zuzahlung befreit ist. Für diesen Fall legt die Patientin eine 
ng der Krankenkasse spätestens 10 Tage vor Anreise vor.

4.2 Privat Versicherte und sonstige Kostenträger 

nträger oder Versicherer Entgelte teilweise oder ganz für 
en und liegt bei Vertragsschluss eine schriftliche Übernahmeerklärung  vor, kann durch gesonderte 

g gemindert werden oder gänzlich entfallen. 

ng, vorzeitige Abreise 

t vor Leistungsbeginn jederzeit möglich. 

h, kann eine Umbuchung der Maßnahme zu einem ande
en. Tritt die Patientin vom Vertrag zurück oder tritt sie den Auf
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Beziehungen zwischen der AWO SH 
gGmbH  als Träger der Einrichtungen und den Patientinnen/Patienten (nachfolgend nur „Patientin“) und dessen 

Kind Vorsorge- und 

nd privatrechtlicher Natur. Die AGB 
de, von ihrem Inhalt in 
den erklärt hat. 

n geschlossen, für deren 
 

Besteht eine Vergütungsvereinbarung des Kostenträgers der Patientin mit dem Einrichtungsträger, rechnet der 

endigen Leistungen wie 
schen Leistungen abgegolten. 

nen. Soweit eine Vergütung nach 
Tagessatzes. 

n mit einem Kostenträger geregelt, kann der 
ng (z.B. pauschalierter Tagessatz) verbindlich 

e des voraussichtlich insgesamt zu 

, sind bei Überweisungen die in der 
n nicht als Erfüllung. 

die gesetzlich krankenversichert sind, entfällt eine Vorauszahlung, wenn die gesetzliche 
en schriftlich erklärt hat und die 

Einrichtungsträger vorliegt. 

en genannten 

me fällig. Der Anreisetag 

ise auf das vom Einrichtungsträger 
benannte Konto eingezahlt. Geht die Zuzahlung nicht fristgerecht bei dem Einrichtungsträger ein, ist dieser 
berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und den Kurplatz anderweitig zu vergeben. Der Einrichtungsträger 

e mit der Krankenkasse. 

Patientin von der Zuzahlung befreit ist. Für diesen Fall legt die Patientin eine 
e spätestens 10 Tage vor Anreise vor. 

anz für eine oder mehrere 
en und liegt bei Vertragsschluss eine schriftliche Übernahmeerklärung  vor, kann durch gesonderte 

nderen Termin als ursprünglich 
tritt sie den Aufenthalt nicht an, so 
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kann der Einrichtungsträger Ersatz für die 

Der Ersatzanspruch ist unter Berücksichtigung der gewöhnlich 
anderweitigen Verwendungen pauschaliert. Maßgeblich ist der Zugang der Rücktrittserklärung. Die Höhe des 
pauschalen Ersatzanspruches staffelt sich wie folgt:

 
- bis zum 60. Tag vor Anreise 10%
- bis zum 50. Tag vor Anreise 
- bis zum 40. Tag vor Anreise 50%
- bis zum 30. Tag vor Anreise 70%
- danach 80% 

 
des festgelegten Entgeltes für die Gesamtdauer der Maßnahme. 
 
Es bleibt der Patientin unbenommen, den Nachweis zu führen, dass im Zusammenhang mit dem Rücktritt oder dem 
Nichtantritt des Aufenthaltes keine oder geringere Kosten entstanden sind. 
Einzelfällen Abstand genommen
entgegenstehen. 
 
5.2 Durch den Einrichtungsträger

Der Einrichtungsträger kann nach B
aufgeführten Personen trotz Abma
verhalten. In diesem Falle ist die Ei
derjenigen Vorteile, die der Einricht
genommenen Leistungen erlangt, gere

 

5.2.1 Zahlungsverzug 

Werden fällige Zahlungen nicht o
Mahnung mit einer Frist von 7 Tagen vom Vertrag zurücktre
besonders das Freihalten von Kapa
Unterkünfte). Bezüglich der Zahlung der gesetzlichen Zuzahlung gilt Pkt. 4.1.
 
 
5.2.2 Verstoß gegen die Hausordnu

Die Patientin oder in ihrem Vertr
Hausordnung einzuhalten. Ein V
durch die Einrichtungsträgerin  führen. E
gegen die Hausordnung zu Lasten 
 
5.3 Vorzeitige Abreise 
Tritt die Patientin, ohne medizinisch nachgewiesene Notwendigkeit, die Abreise vor Beendigung der Maßnahme 
an, so kann die Einrichtungsträgerin Ersatz für den erlittenen Schaden verlangen. Der Ersatzanspruch
Berücksichtigung der gewöhnlich ersparten Aufwendungen und möglichen anderweitigen Verwendungen 
pauschaliert und beträgt 80 % des Tagesatzes für jeden vorzeitig abgereisten Tag, mindestens aber €
bleibt der Patientin unbenommen, den N
 
6 Gewährleistung / Haftung 

Sofern die Leistung mangelhaft ist, kann die Patient
angezeigt. Der Einrichtungsträger kann die A
erfordert. Wird die Maßnahme du
kündigen. Die Kündigung ist erst zuläss
angemessene Frist hat verstreich
Für den Verlust von Geld, Wertpap
Beschädigung von Fahrzeugen, Kleidung oder 
Gegenständen, die auf dem Gelä
aufgrund grob fahrlässigen oder vor
entstanden ist.  
7 Zahlungsort und Gerichtsstand 
Zahlungsort und Gerichtsstand ist Kiel; für Rechtsbeziehungen gilt Deutsches Recht.
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ger Ersatz für die getroffenen Vorkehrungen bzw. Aufwendung

Der Ersatzanspruch ist unter Berücksichtigung der gewöhnlich ersparten Aufwendungen und möglichen 
anderweitigen Verwendungen pauschaliert. Maßgeblich ist der Zugang der Rücktrittserklärung. Die Höhe des 
pauschalen Ersatzanspruches staffelt sich wie folgt: 

bis zum 60. Tag vor Anreise 10% 
bis zum 50. Tag vor Anreise 30% 
bis zum 40. Tag vor Anreise 50% 
bis zum 30. Tag vor Anreise 70% 

des festgelegten Entgeltes für die Gesamtdauer der Maßnahme.  

Es bleibt der Patientin unbenommen, den Nachweis zu führen, dass im Zusammenhang mit dem Rücktritt oder dem 
antritt des Aufenthaltes keine oder geringere Kosten entstanden sind. Von der Erh

ommen werden, wenn nachweislich gesundheitliche Gründe

räger 

n nach Beginn der Maßnahme kündigen, wenn die Patientin 
en trotz Abmahnung durch ihr Verhalten andere gefährden oder si

e Einbehaltung des Preises bis auf den Wert der ersparten Au
Einrichtungsträger aus einer anderweitigen Verwendung d
angt, gerechtfertigt. 

n nicht oder nicht vollständig geleistet, so kann der Einrichtu
agen vom Vertrag zurücktreten. Vorher gemachte Zusagen verfallen. D

Kapazitäten, die für die Maßnahme erforderlich sind (in der 
Unterkünfte). Bezüglich der Zahlung der gesetzlichen Zuzahlung gilt Pkt. 4.1. 

ordnung 

r in ihrem Vertrag aufgeführten Personen haben die vom Einrichtung
erstoß gegen die Hausordnung kann zur Kündigung des Vertragsve

strägerin  führen. Etwaige Ausfallkosten der Einrichtungsträgerin  g
en der Patientin. 

Tritt die Patientin, ohne medizinisch nachgewiesene Notwendigkeit, die Abreise vor Beendigung der Maßnahme 
an, so kann die Einrichtungsträgerin Ersatz für den erlittenen Schaden verlangen. Der Ersatzanspruch
Berücksichtigung der gewöhnlich ersparten Aufwendungen und möglichen anderweitigen Verwendungen 
pauschaliert und beträgt 80 % des Tagesatzes für jeden vorzeitig abgereisten Tag, mindestens aber €
bleibt der Patientin unbenommen, den Nachweis zu führen, dass kein oder ein geringerer Schaden entstanden ist.

ft ist, kann die Patientin Abhilfe verlangen, vorausgesetzt, sie hat den M
er kann die Abhilfe verweigern, wenn sie einen unverhältnismäßigen Au

e durch einen Mangel erheblich beeinträchtigt, so kann 
erst zulässig, wenn die Einrichtungsträgerin eine ihr von 

hen lassen, ohne Abhilfe zu leisten. 
rtpapieren, Kostbarkeiten oder anderen Wertsachen oder die
n, Kleidung oder anderen 
Gelände offen abgestellt sind, haftet der Einrichtungsträger 

n oder vorsätzlichen Verhaltens der Einrichtungsträgerin oder sei

Zahlungsort und Gerichtsstand  
Zahlungsort und Gerichtsstand ist Kiel; für Rechtsbeziehungen gilt Deutsches Recht. 
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ngen verlangen. 

ersparten Aufwendungen und möglichen 
anderweitigen Verwendungen pauschaliert. Maßgeblich ist der Zugang der Rücktrittserklärung. Die Höhe des 

Es bleibt der Patientin unbenommen, den Nachweis zu führen, dass im Zusammenhang mit dem Rücktritt oder dem 
hebung des Ersatzes kann in 

nde einem Antritt 

tin oder in ihrem Vertrag 
rden oder sich sonst vertragswidrig 

rten Aufwendungen sowie 
der nicht in Anspruch 

ichtungsträger nach einmaliger 
machte Zusagen verfallen. Dies betrifft 

d (in der Regel verfügbare 

ngsträger erlassene 
des Vertragsverhältnisses 

gerin  gehen bei einem Verstoß 

Tritt die Patientin, ohne medizinisch nachgewiesene Notwendigkeit, die Abreise vor Beendigung der Maßnahme 
an, so kann die Einrichtungsträgerin Ersatz für den erlittenen Schaden verlangen. Der Ersatzanspruch ist unter 
Berücksichtigung der gewöhnlich ersparten Aufwendungen und möglichen anderweitigen Verwendungen 
pauschaliert und beträgt 80 % des Tagesatzes für jeden vorzeitig abgereisten Tag, mindestens aber € 150,00. Es 

achweis zu führen, dass kein oder ein geringerer Schaden entstanden ist. 

gesetzt, sie hat den Mangel 
hältnismäßigen Aufwand 

t, so kann die Patientin den Vertrag 
n der Patientin bestimmte 

er die 

haftet der Einrichtungsträger nur, sofern der Schaden 
er seiner MitarbeiterInnen 


